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Allgemeine Bestimmungen fiir die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Stra-
Benverkehr

1.1
Rechtsgrundlagen

GemaB § 53 des Gesetzes liber Ordnungswidrigkeiten (OWiG) ist es Aufgabe der Polizei, Ord-
nungswidrigkeiten nach pflichtgemaBem Ermessen zu erforschen.

Dariber hinaus sind die Polizeibehorden eigenverantwortlich handelnde Verfolgungsbehdrden
(Verwaltungsbehorde i. S. d. § 36 OWIG) bei der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach

- §§ 24, 24 a StraBenverkehrsgesetz (StVG),
- § 8 Fahrpersonalgesetz (FPersG),
- § 10 Gefahrgutverordnung StraBe und Eisenbahn (GGVSE),

solange sie die Sache nicht an die BuBgeldbehdrde oder an die Staatsanwaltschaft abgegeben
haben. Als Verfolgungsbehdrde hat die Polizeibehdrde, soweit das Ordnungswidrigkeitengesetz
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nichts anderes bestimmt, im BuBgeldverfahren dieselben Rechte und Pflichten wie die Staatsan-
waltschaft bei der Verfolgung von Straftaten (vgl. § 46 OWiG).

1.2
Opportunitatsprinzip, Ermessensausibung

Die Verfolgung und Ahndung von VerkehrsverstoBen dient dem Ziel, Verkehrsunfalle zu

vermeiden und die Beachtung der Verkehrsregeln allgemein zu férdern. Macht der Betroffene
Grunde fur sein Verhalten glaubhaft, die zwar nicht die Rechtswidrigkeit beseitigen, aber das
Verhalten unter Berilicksichtigung der Umstande noch als entschuldbar erscheinen lassen (z.B.
Behinderte, Hilfsbedurftige, altere Menschen, Auslander, besonders schwierige Verkehrsverhalt-
nisse, Ortsfremde), ist Nachsicht angebracht.

Der Betroffene ist, soweit méglich, nach einem VerstoB3 anzusprechen und tber die mit seinem
Fehlverhalten verbundenen Gefahren aufzuklaren.

Stellt die Polizei eine Ordnungswidrigkeit fest, kann sie nach pflichtgemaBem Ermessen

von der Verfolgung der Ordnungswidrigkeit absehen, weil die Zuwiderhandlung unbedeutend ist
und kein 6ffentliches Interesse an der Ahndung besteht,

- den Betroffenen ohne Verwarnungsgeld verwarnen, weil der VerstoB unbedeutend ist und
erwartet werden kann, dass bereits die Verwarnung ihren Zweck erfiillt,

- den Betroffenen mit Verwarnungsgeld verwarnen, weil die Gefahrdung oder Schadigung des
geschitzten Rechtsgutes und der VerstoB des Betroffenen geringfligig sind,

- eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige erstatten, weil die Ordnungswidrigkeit nicht mehr als
geringfligig angesehen werden kann.

Von der Verfolgung einer Ordnungswidrigkeit kann die Polizei auch absehen, wenn bereits vor
Aufnahme der Ermittlungen ersichtlich ist, dass ein ausreichender Beweis flir die Zuwiderhand-
lung oder eine Feststellung des Betroffenen nicht méglich erscheint oder der mit den Ermittlun-
gen verbundene Aufwand auBer Verhaltnis zur Bedeutung der Tat steht.

1.3
Anwendungsbereich flr besondere Personengruppen

Kinder, d.h. Personen, die zur Zeit der Tat noch nicht vierzehn Jahre alt sind, kdnnen nichtvor-
werfbar handeln (§ 12 Abs. 1 Satz 1 OWiG) und deshalb nicht verfolgt werden.

Exterritoriale, d.h. Personen, die von der deutschen Gerichtsbarkeit befreit sind (§§ 18 bis 20 des
Gerichtsverfahrensgesetzes - GVG), kénnen nicht verfolgt werden. Zu diesem Personenkreis
gehoren:

- Staatsoberhaupter und Regierungsmitglieder anderer Staaten (einschl. Gefolge),
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- Diplomaten und andere Mitglieder einer diplomatischen Mission einschl. ihrer Familienangehd-
rigen und Bediensteten,

- Konsuln einschl. der Honorarkonsuln (Wahlkonsuln) und andere Mitglieder konsularischer Ver-
tretungen, soweit sie die Ordnungswidrigkeit bei der Wahrnehmung konsularischer Aufgaben
begangen haben,

- andere Personen, soweit sie sich durch entsprechende Sonderausweise als Bevorrechtigte le-
gitimieren.

Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen gegen Exterritoriale sind unverzuglich der BuBgeldbehdrde zu-
zuleiten. Auf den RdErl. v.1.6.1990 (SMBI. NRW. 20510) ,MaBnahmen der Polizei bei Verkehrsde-
likten unter Beteiligung von Diplomaten und anderen bevorrechtigten Personen” wird verwiesen.

Verkehrsordnungswidrigkeiten anderer Personen kdnnen ohne Rucksicht auf deren Staatsange-
horigkeit verfolgt werden. Das gilt auch fir

- Jugendliche, d.h. Personen, die zur Zeit der Tat vierzehn, aber noch nicht achtzehn Jahre alt
sind (§ 1 Abs. 2 des Jugendgerichtsgesetzes — JGG), wenn sie nach ihrer sittlichen und geistigen
Entwicklung reif genug sind, das Unrecht ihres Verhaltens einzusehen und nach dieser Einsicht
zu handeln (§ 12 Abs. 1 Satz 2 OWiG i. V. m. § 3 Satz 1 JGG); bei Verkehrsordnungswidrigkeiten
kann das im Allgemeinen angenommen werden, sofern nicht im Einzelfall besondere Umstande
dagegen sprechen,

- Heranwachsende, d.h. Personen, die zur Zeit der Tat achtzehn, aber noch nicht einundzwan-
zig Jahre alt sind (§ 1 Abs. 2 JGG),

- Mitglieder eines Gesetzgebungsorgans (z.B. EU-Parlament, Bundestag, Landtag),

- Mitglieder der Stationierungsstreitkrafte (vgl. RAErl. vom 26.1.1982 [SMBI. NRW 20510]), des
zivilen Gefolges sowie deren Angehdrige, und zwar auch dann, wenn ein Dienstfahrzeug gefah-
ren wird.

2
Verwarnungen

2.1
Bedeutung der Verwarnung

Eine Ordnungswidrigkeit enthalt im Gegensatz zur Straftat keinen sozialethischen Vorwurf. Die
Verwarnung ist daher auch keine Strafe; sie soll nur zur kiinftigen Beachtung der Vorschriften
mahnen. Durch die Erteilung einer Verwarnung, ggf. unter Erhebung eines Verwarnungsgeldes,
kann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren im sog. vereinfachten Verfahren erledigt werden. Fur
den Betroffenen ergibt sich der Vorteil, dass das Verfahren damit gem. § 56 Abs. 4 OWiG abge-
schlossen ist.

2.11
Unbedeutende Verkehrsordnungswidrigkeiten
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Bei unbedeutenden Verkehrsordnungswidrigkeiten (vgl. 1.2) kommt ggf. eine Verwarnung ohne
Verwarnungsgeld in Betracht.

2.1.2
Geringfligige Verkehrsordnungswidrigkeiten

Die in der BuBgeldkatalogverordnung aufgefiihrten Verwarnungsgeldtatbestande sind Beispiele
far geringfligige Verkehrsordnungswidrigkeiten. Grob verkehrswidriges Verhalten oder Ruck-
sichtslosigkeit schlieBt die Ahndung als geringfligige Verkehrsordnungswidrigkeit aus.

2.2
Hoéhe des Verwarnungsgeldes

Bei Verkehrsordnungswidrigkeiten kommen Verwarnungsgelder nur in Hohe von 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35 € in Betracht. Das Verwarnungsgeld ist in der Regel in der im bundeseinheitlichen Tat-
bestandskatalog angegebenen Hohe festzusetzen. Flir Tatbestande, die nicht in diesem Katalog
aufgefiihrt sind, ist von den fiir vergleichbare Tatbestande festgesetzten Regelsatzen auszuge-
hen.

Die wirtschaftlichen Verhaltnisse des Betroffenen bleiben in der Regel unberiicksichtigt (§ 17
Abs. 3 OWIiG).

2.3
Ermachtigung

Die Befugnis nach § 56 OWIG, bei geringfiigigen Ordnungswidrigkeiten den Betroffenen zu ver-
warhen und ein Verwarnungsgeld zu erheben, haben alle Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten
der Polizeibehoérden, soweit diese zustandige Verwaltungsbehorden sind (vgl. Nr. 1.1).

2.4
Verwarnungsverfahren mit Verwarnungsgeld

2.4.1
Grundsatz

Eine Verwarnung kann mindlich oder schriftlich erteilt werden. Sie ist nach Mdglichkeit mindlich
zu erteilen.

2.4.2
Miuindliche Verwarnung

Der Betroffene ist zunachst auf den von ihm begangenen VerkehrsverstoB hinzuweisen. lhm ist
Gelegenheit zu geben, sich zu dem Vorwurf zu auBern.

Wird die Verwarnung miindlich erteilt und soll ein Verwarnungsgeld erhoben werden, so ist der
Betroffene unter ausdricklichem Hinweis auf sein Weigerungsrecht zu fragen, ob er mit einer
Verwarnung unter Erhebung eines Verwarnungsgeldes einverstanden ist (vgl. Nr. 2.6.1).
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Ist der Betroffene mit der Verwarnung nicht einverstanden, so ist ihm an Ort und Stelle mitzutei-
len, dass ein BuBgeldverfahren eingeleitet wird. lhm ist Gelegenheit zu geben, sich zu dem Vor-
wurf zu auBern. Die Polizeibeamtin oder der Polizeivollzugsbeamte halt den wesentlichen Inhalt
der AuBerung fest und erstellt eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige.

Ist der Betroffene mit der Verwarnung einverstanden, erhalt er die Mdglichkeit, mit Kredit-, EC-
Karte oder Zahlschein das Verwarnungsgeld zu bezahlen.

Die Bedienung des Zahlungsterminals ist in der Anlage 1 ,Handlungsanweisung zum Zahlungs-
und Abrechnungsverfahren” geregelt.

Ist der Betroffene mit der Verwarnung einverstanden, kann oder will aber das Verwarnungsgeld
nicht an Ort und Stelle zahlen, ist ihm ein Zahlschein (Anlage 3) auszuhandigen. In den Zahl-
schein ist die 6-stellige Behérdenkennziffer (BKZ) aufzunehmen. Die Durchschrift des Zahl-
scheins und der Notizteil (Anlage 3) dienen im Falle der nicht fristgerechten Zahlung der Erstel-
lung der Ordnungswidrigkeiten-Anzeige.

Ist das Verwarnungsgeld innerhalb von vier Wochen nicht eingegangen, ist ohne weitere Anho-
rung gegen den Betroffenen eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige zu erstatten. Geht das Verwar-
nungsgeld vor Absendung der Ordnungswidrigkeiten-Anzeige ein, ist es unter stillschweigender
Fristverlangerung zu vereinnahmen. Geht es nach Absendung der Anzeige ein, ist die Rlickzah-
lung auf Kosten des Betroffenen zu veranlassen.

Bei durchreisenden Auslédndern soll das Verwarnungsgeld mdéglichst an Ort und Stelle eingezo-
gen werden. Ubersetzungshilfen fiir diesen Vorgang siehe Anlage 4. Falls der Betroffene versi-
chert, dass er das Verwarnungsgeld nicht an Ort und Stelle mit Kredit- bzw. EC-Karte in Euro
entrichten kann, ist es zulassig,

- den Euro-Betrag in bar,
- einen dem Euro-Betrag etwa entsprechenden Betrag in auslandischer Wahrung,

einen Reisescheck (Travellerscheck), der auf den festgesetzten Euro-Betrag oder auf einen dem
Euro-Betrag etwa entsprechenden Betrag in auslandischer Wahrung ausgestellt ist, oder

- einen Kreditbrief der AIT (Alliance Internationale de Tourismus), der mindestens auf den fest-
gesetzten Euro-Betrag oder auf einen dem Euro-Betrag etwa entsprechenden Betrag in auslan-
discher Wahrung lautet,

entgegenzunehmen.

Wird ein Geldbetrag in Euro, in auslandischer Wahrung, ein Reisescheck oder ein auf auslandi-
sche Wahrung lautender Kreditbrief entgegengenommen, so hat die Polizeivollzugsbeamtin oder
der Polizeivollzugsbeamte bei der Verwarnung auf dem Vordruck ,Quittung/Niederschrift Gber
eine Sicherheitsleistung” (Anlage 2) die Rubrik ,Quittung Uber die Erhebung eines Verwarnungs-
geldes” auszufillen. Die Rubrik ,Niederschrift Uber eine Sicherheitsleistung” wird durchgestri-
chen.
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Ubersteigt der Devisenbetrag die Héhe des Verwarnungsgeldes, ist zu ermessen, ob das Einzie-
hen des Betrages noch vertretbar ist oder ob eine Verwarnung ohne Verwarnungsgeld ausreicht.

Wechselgeld ist nicht vorzuhalten.

2.4.3
Schriftliche Verwarnung

Liegen die Voraussetzungen fir die Erteilung einer Verwarnung mit Verwarnungsgeld vor und
kann eine mindliche Verwarnung an Ort und Stelle nicht erteilt werden, ist der Betroffene
schriftlich zu verwarnen. Eine schriftliche Verwarnung (Anlage 5) kommt auch in Betracht, wenn
der Polizei eine Ordnungswidrigkeit durch eine Anzeige bekannt wird.

Eine schriftliche Verwarnung kann auch dann erteilt werden, wenn von einer Polizeibeamtin oder
einem Polizeibeamten eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige erstattet worden ist, jedoch die Fest-
setzung einer GeldbuBe nicht angemessen erscheint; die Entscheidung ist der Dienststellenleite-
rin oder dem Dienststellenleiter, einer besonders beauftragten Polizeibeamtin oder einem beson-
ders beauftragten Polizeibeamten oder der fur den Erlass des BuBgeldbescheides zustéandigen
Verwaltungsbehdrde vorbehalten.

Von der schriftlichen Verwarnung kann abgesehen werden, wenn das zu erhebende Verwar-
nungsgeld 5 € oder weniger betragen wirde.

Erfolgt das Verwarnungsangebot durch den Vordruck ,Schriftliche Verwarnung/Anhorungsbo-
gen” (Anlage 5), ist ein Zahlschein gemaB Anlage 3 ohne den Notizteil beizufligen.

Nach Eingang einer AuBerung ist unverziiglich iiber die Weiterverfolgung der Ordnungswidrig-
keit zu entscheiden.

Ist das Verwarnungsgeld innerhalb von vier Wochen nicht eingegangen, ist davon auszugehen,
dass der Betroffene mit der Verwarnung nicht einverstanden ist. Es ist eine Ordnungswidrigkei-
ten-Anzeige zu erstatten; eine weitere Anhérung findet grundsatzlich nicht statt. Kann der Be-
troffene nicht sofort festgestellt werden, so ist der Halter des Kraftfahrzeugs im automatisierten
Verfahren nach § 36 StVG bei der zustandigen unteren Verwaltungsbehorde (Zulassungsbehor-
de) oder beim Kraftfahrt-Bundesamt zu ermitteln.

Bei Fahrzeugen, die mit einem Versicherungskennzeichen gemaB § 60 a StVZO versehen sind,
erfolgt die Halterfeststellung beim Kraftfahrt-Bundesamt.

2.5
Verwarnung im ruhenden StraBenverkehr

Kann die Verwarnung im ruhenden StraBenverkehr nicht an Ort und Stelle erteilt werden, weil der
Betroffene nicht an seinem Fahrzeug angetroffen wird, so ist am Fahrzeug ein Zahlschein (Anla-
ge 3) oder eine Mitteilung Uber die beabsichtigte Ahndung des festgestellten VerkehrsverstoBes
sichtbar anzubringen.

Ist das Verwarnungsgeld innerhalb von zwei Wochen nicht eingegangen, so ist hach 2.4 zu ver-
fahren.
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2.6
Wirksamkeitsvoraussetzungen, Rechtswirkungen

2.6.1
Einverstdandnis des Betroffenen

Die Verwarnung ist wirksam, wenn der Betroffene nach Belehrung liber sein Weigerungsrecht
mit dem Verfahren einverstanden ist und das Verwarnungsgeld entweder sofort oder innerhalb
der festgelegten Frist zahlt.

Die Belehrung uber sein Weigerungsrecht soll dem Betroffenen deutlich machen, dass die Erle-
digung des Verfahrens durch die Verwarnung von seiner Mitwirkung abhangt. Der Betroffene ist
darauf hinzuweisen, dass im Falle seiner Weigerung ein BuBgeldverfahren eingeleitet wird; der
Hinweis ist jedoch nach Form und Inhalt so zu geben, dass die freie EntschlieBung des Betroffe-
nen nicht beeintrachtigt wird. Fir auslandische Verkehrsteilnehmer sind entsprechende Beleh-
rungen bereitzuhalten.

Die Zahlung des Verwarnungsgeldes ersetzt die ausdruckliche Erkldrung des Einverstandnisses.
Erklart der Betroffene nach urspriinglicher Weigerung, die Verwarnung anzunehmen und das
Verwarnungsgeld zahlen zu wollen, so ist die Verwarnung zu erteilen.

2.6.2
Ricknahme

Eine wirksame Verwarnung darf nicht zum Nachteil des Betroffenen zurlickgenommen oder ge-
andert werden.

Eine wirksame Verwarnung ist zugunsten des Betroffenen zuriickzunehmen, wenn die Voraus-
setzungen fur ihre Erteilung nicht vorlagen. Die Entscheidung hierlber trifft die Dienstellenleiterin
oder der Dienststellenleiter oder eine besonders beauftragte Polizeibeamtin oder ein besonders
beauftragter Polizeibeamter. Entsprechendes gilt flr die ErmaBigung eines Verwarnungsgeldes.

2.7
Mehrere Beteiligte

Ist eine Ordnungswidrigkeit von mehreren Personen gemeinsam begangen worden, so kénnen
Betroffene, die mit einer Verwarnung einverstanden sind, auch dann verwarnt werden, wenn an-
dere Betroffene die Verwarnung ablehnen.

2.8
Konkurrenzen

Werden durch dieselbe Handlung mehrere geringfligige Ordnungswidrigkeiten begangen (Tat-
einheit), fir die eine Verwarnung mit Verwarnungsgeld in Betracht kommt, so wird nur ein Ver-
warnungsgeld, und zwar das hdchste der in Betracht kommenden, erhoben.

Die gesonderte Ahndung einer geringfiigigen Ordnungswidrigkeit ist dann ausgeschlossen,
wenn sie tateinheitlich mit einer Straftat (vgl. § 21 OWiG) oder mit einer nicht mehr als geringfi-
gig anzusehenden Ordnungswidrigkeit begangen wird.
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Hat der Betroffene gegen dieselbe Vorschrift mehrfach verstoBen oder sonst durch mehrere
Handlungen geringfligige Ordnungswidrigkeiten (Tatmehrheit) begangen, ist er wegen der ein-
zelnen VerstoBe grundsatzlich getrennt zu verwarnen; wird insgesamt der Verwarnungsgeld-
hochstbetrag Uberschritten, ist eine Anzeige zu fertigen.

Es ist zu prifen, ob unter Berlicksichtigung von Sinn und Zweck des Verwarnungsverfahrens die
Ahndung einzelner Ordnungswidrigkeiten entfallen kann. Das gilt, wenn angenommen werden
kann, dass der Betroffene, dem die einzelnen VerstoBe vorzuhalten sind, bereits durch eine Ver-
warnung und Erhebung eines Verwarnungsgeldes kiinftig die Verkehrsvorschriften beachten
wird. Andererseits kann die Begehung mehrerer geringflgiger Ordnungswidrigkeiten —insbe-
sondere dann, wenn der Betroffene wegen gleichartiger oder ahnlicher VerstéBe wiederholt ver-
warnt worden ist — ein Indiz daflir sein, dass die tatmehrheitlich begangenen Handlungen insge-
samt gesehen nicht mehr als geringfligig anzusehen sind und deshalb eine Ordnungswidrigkei-
ten-Anzeige zu erstatten ist.

3
Anzeigen

3.1
Verkehrsordnungswidrigkeiten

3.11
Ordnungswidrigkeiten-Anzeige

Ist die Ordnungswidrigkeit nicht mehr als geringfligig anzusehen, ist der Betroffene mit der Ver-
warnung nicht einverstanden oder hat der Betroffene das Verwarnungsgeld nicht fristgerecht
gezahlt, ist eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige (Anlage 6) zu fertigen. Bei Anzeigen Dritter ist
die Mitteilung des Namens sowie des Wohnorts des Anzeigenden sowohl im Rahmen der Anho-
rung als auch im Bescheid erforderlich, aber auch ausreichend. Die zuséatzliche Mitteilung der
Wohnanschrift des Zeugens unterbleibt aus Griinden des Datenschutzes.

Der Tatort ist moglichst genau zu bezeichnen (Gemeinde, Stadt-/Ortsteil, StraBe).
Bei Kennzeichenanzeigen sind keine weiteren Ermittlungen anzustellen.

3.1.2
Anhorung des Betroffenen an Ort und Stelle

Die Anhdrung des Betroffenen erfolgt grundsatzlich durch die BuBgeldbehdrde. An Ort und Stel-
le ist dem Betroffenen allerdings Gelegenheit zu geben, sich zum Vorwurf zu dauBern (§ 55 Abs. 1
OWiG), weil die Anhérung an Ort und Stelle das Verfahren beschleunigt.

Vor der Anhdrung ist der Betroffene darauf hinzuweisen, dass es ihm frei steht, sich zum Vor-
wurf zu auBern oder nicht zur Sache auszusagen. Das Ergebnis der Anhorung ist auf dem Anho-
rungsbogen (Anlage 5) zu vermerken. Langere Ausfiihrungen kdnnen zusammengefasst wer-
den, missen aber den wesentlichen Inhalt richtig wiedergeben. Verweigert der Betroffene eine
AuBerung, so ist auch das zu vermerken. Zur Angabe seiner Personalien ist er nach § 46 OWiG i.
V. m. § 163 StPO verpflichtet.
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Mdochte sich der Betroffene schriftlich duBern, ist ihm hierzu Gelegenheit zu geben. Dem Betrof-
fenen ist ein Anhérungsbogen mitzugeben bzw. zu iibersenden. Geht die schriftliche AuBerung
innerhalb von zwei Wochen nicht ein, gilt das Anhdrungsverfahren als abgeschlossen.

Liegt eine Frontaufnahme vom Fahrer und Fahrzeug als Beweismittel vor, ist es nur dann erfor-
derlich, einen Abzug des entsprechenden Bildausschnitts dem Anhérungsbogen beizufiigen,
wenn dafir im begriindeten Einzelfall Veranlassung besteht.

3.1.3
Abgabe an die zustandige Ahndungsbehérde

Die Ordnungswidrigkeiten-Anzeige ist an die jeweils zustandige Ahndungsbehorde (BuBgeldstel-
le) abzugeben

online,

per Email,

auf Datentrager (z.B. Diskette),

oder ausnahmsweise in Papierform.

Hierbei sind die Grundsatze des § 10 DSG NRW, d.h. insbesondere Vertraulichkeit, Integritat und
Authentizitat, Gber technische und organisatorische MaBnahmen jeweils bezogen auf die ge-
wahlte Form der Ubermittlung umzusetzen. Vorzugsweise sind fiir die Ubermittlung geschlosse-
nen Datennetze (LVN, Testa) zu nutzen.

Beweismittel sind mit einem Ausdruck der Anzeige zu Ubersenden.

Mit der Ubermittlung der Anzeige an die jeweils zustandige Ahndungsbehdrde ist die Verfah-
rensbearbeitung durch die Polizei abgeschlossen.

3.1.4
Abgabe der Anzeige an die Staatsanwaltschaft

Hangt die Ordnungswidrigkeit mit einer Straftat zusammen, gibt die Polizei den Vorgang an die
Staatsanwaltschaft ab (§ 53 Abs. 1 Satz 3 OWiG). Ein Zusammenhang besteht (§ 42 Abs. 1 Satz 2
OWiG), wenn

a) jemand sowohl einer Straftat als auch einer Ordnungswidrigkeit beschuldigt wird oder

b) hinsichtlich derselben Tat eine Person einer Straftat und eine andere einer Ordnungswidrig-
keit beschuldigt wird.

3.1.5
Verkehrsordnungswidrigkeiten mit Unfallfolge

Bei der Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten mit Unfallfolge und der Aufnahme von
Verkehrsunfallen ist nach dem RdErl. v. 11.5.1998 (SMBI. NRW. 20510) , Aufgaben der Polizei bei
StraBenverkehrsunfallen” zu verfahren.
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3.2
Verkehrsvergehen

3.21
Verkehrsvergehens-Anzeige

Bei Verkehrsvergehen ist eine Anzeige gem. Vordruck ,Verkehrsvergehens-Anzeige" (Anlage 7)
zu fertigen.

3.2.2
Vernehmung des Beschuldigten

Verkehrsvergehen ohne Unfallfolgen sind in der Regel ,einfache Sachen” im Sinne des § 163 a
Abs. 1 Satz 2 StPO. Es geniigt, dem Beschuldigten Gelegenheit zu geben, sich schriftlich zu au-
Bern. Dem Beschuldigten ist zu diesem Zweck der Vernehmungsbogen (Vordruck ,Verkehrsver-
gehens-Anzeige") und der Vordruck ,Anschreiben an Beschuldigten” (Anlage 8) zu Ubersenden
mit der Bitte, sich innerhalb einer Woche schriftlich zu auBern.

Ist in einem Ermittlungsvorgang der Halter keine naturliche Person oder steht die Person des Be-
schuldigten nicht fest, so ist dem Halter zunachst ein Zeugenfragebogen (Anlage 9) zu Ubersen-
den.

Liegt eine Frontaufnahme vom Fahrer und Fahrzeug als Beweismittel vor, ist ein Abzug dem Ver-
nehmungsbogen beizufligen, wenn der Halter eine natlrliche Person ist. Abbildungen von mit-
fahrenden Personen sind auf diesem Abzug dauerhaft zu schwarzen. Wird der Vernehmungsbo-
gen nicht innerhalb von zwei Wochen zuriickgesandt, ist ohne weitere Vernehmung der Ermitt-
lungsvorgang abzuschlieBen. In jedem Fall ist jedoch der Fahrer des Fahrzeugs zu ermittein.
Sendet der Halter den Vernehmungs- oder Zeugenfragebogen mit dem Vermerk zuriick, dass
nicht er, sondern ein anderer als Fahrzeugfihrer in Betracht kommt, ist diesem ein Verneh-
mungsbogen zuzusenden. Gibt der Beschuldigte die geforderten Angaben zur Person nicht oder
nur unvollstandig an, sind sie Uber die Polizeidienststelle des Wohnorts zu ermitteln.

Hat der Beschuldigte zur Sache keine oder nur unvollstdandige Angaben gemacht, ist davon aus-
zugehen, dass er sich nicht duBern will. Zur Angabe seiner Personalien ist er im Rahmen des §
111 OWiIG verpflichtet.

Wird der Vernehmungs- oder Zeugenfragebogen nicht zuriickgesandt und ist der Halter keine
natlrliche Person, ist ein Ersuchen an die flir den Halter zustandige Polizeidienststelle zu senden
mit der Bitte, den Beschuldigten zu ermitteln und zu héren. In dem Ersuchen ist die Anschrift des
Halters anzugeben und darauf hinzuweisen, dass der Versuch einer schriftlichen Ermittlung er-
folglos geblieben ist.

Eine Vernehmung zu Protokoll soll bei Verkehrsvergehen ohne Unfallfolge die Ausnahme sein.
Sie ist geboten, wenn widerspruchliche Erklarungen von Beschuldigten und Zeugen vorliegen
oder bei Auslandern, die die deutsche Sprache nicht beherrschen. Auch bei Vernehmungen zu
Protokoll ist der Vernehmungsbogen (Anlage 7) zu benutzen. Der Beschuldigte ist gemaRi § 163 a
Abs. 4 StPO zu belehren.
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3.2.3
Vernehmung von Zeugen

Zeugen sollen sich grundsatzlich schriftlich duBern. Hierflr ist unter Beifugung eines Freium-
schlages der Vordruck ,Anschreiben an Zeugen" (Anlage 10) zu verwenden, der auf der Rick-
seite den Zeugenfragebogen enthalt. Vernehmungen von Zeugen zu Protokoll kommen nur aus-
nahmsweise in Betracht. Hierliber entscheidet der Anzeigensachbearbeiter.

Fiihrt die schriftliche AuBerung nicht zum Erfolg, ist der Zeuge vorzuladen. Erscheint der Zeuge
nicht, ist zu prifen, ob die Staatsanwaltschaft einzuschalten ist.

3.3
Lichtbildabgleich nach § 2 b Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 Personalausweis-Gesetz

Daten beim Beschuldigten werden, wenn die Prifung des Einzelfalls keine andere Verfahrens-
weise geboten erscheinen lasst, in dieser Rangfolge erhoben:

1.  Anhdrung des Beschuldigten,
2. Vorladung des Beschuldigten,

3. Lichtbildabgleich beim Personalausweisregister, wenn das Zeugnisverweigerungsrecht in An-
spruch genommen wird, die Tat bestritten wird oder keine Reaktion auf die Vorladung erfolgt.

4. Das Aufsuchen des Beschuldigten.

Hat der Beschuldigte seinen Wohnsitz nicht im drtlichen Zustandigkeitsbereich der ermittelnden
Polizeibehdrde, ist zu prifen, ob der Aufwand einer weiteren Ermittlung durch den Schuldvor-
wurf gerechtfertigt ist.

Die Befragung anderer Personen ist keine Datenerhebung beim Betroffenen im Sinne von § 2 b
Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 PAuswG. Sie ist daher erst dann zu erwagen, wenn ein Lichtbildabgleich er-
folglos ist.

Bei der Wahl des Mittels ist zu bedenken, in welchem MaBe die konkrete Art der Datenerhebung
beim Betroffenen im Verhaltnis zum Lichtbildabgleich in dessen Persdnlichkeitsrecht eingreift.

Die Polizei muss im Antrag bei der Personalausweisbehdrde versichern, dass die Voraussetzun-
gen des § 2 b Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 PAuswG gegeben sind. Weitere Erlauterungen sind nicht erfor-
derlich.

Sollte eine mdgliche Ermittlung beim Beschuldigten als unverhaltnismaBig angesehen werden,
mussen die Grinde daflr festgehalten werden. Diese kdnnen sich aus generellen Erwagungen
der Polizei Uber den Aufwand von Ermittlungen ergeben, wenn die Erwagungen die wesentlichen
Momente des Einzelfalls erfassen und der einzelne Vorgang auf sie nachvollziehbar verweist.

3.4
Akteneinsicht
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Die Gewahrung von Akteneinsicht richtet sich nach den §§ 49 bis 49 b OWiG. Bei der Gewahrung
von Akteneinsicht sind grundsatzlich die Richtlinien tber das Strafverfahren und das BuBgeld-
verfahren (RiStBV) anzuwenden. Auf Nr. 296 RiStBV i. V. m. Nr. 182 bis 189 RiStBV wird hinge-
wiesen.

Es soll Akteneinsicht gewahrt werden, wenn hierdurch keine wesentliche Verzégerung eintritt
und der Ermittlungszweck nicht beeintrachtigt wird. Wird nicht unmittelbar mit dem Verfahren
befassten Stellen (z.B. Versicherungen oder von diesen bevollmachtigten Rechtsanwalten) Ein-
sicht gewahrt, sind die Auszlige aus dem Verkehrszentralregister zurlickzubehalten. Fotografien,
die sich bei den Akten befinden, kénnen ebenfalls eingesehen werden; ein Anspruch auf Her-
stellung eines Abzugs besteht jedoch nicht.

Werden Akten an andere Behorden als die Staatsanwaltschaft versandt, sind nach § 49 a Abs.1
OWiG nur die fiur die Amtshilfe erforderlichen Aktenteile zu tGbersenden.

In zivilrechtlichen Verfahren richtet sich die Geblihr fir die Versendung von BuBgeldakten durch
die Post an Dritte nach der Tarifstelle 30.3 der Allgemeinen Verwaltungsgebihrenordnung
(AVwGebO NRW) und § 107 Abs. 5 OWIG. Bei der Versendung an Verteidiger des Betroffenen
sind keine Gebuhren in Rechnung zu stellen; bei Verteidigern juristischer Personen kénnen Ge-
blhren erhoben werden.

3.5
Abgabe der Anzeige an die Staatsanwaltschaft

Nach Abschluss der Ermittlungen ist der Vorgang an die Staatsanwaltschaft abzugeben.
Schlussberichte sind nicht zu fertigen.

3.6
Verkehrsvergehen mit Unfallfolgen

Bei der Verfolgung von Verkehrsvergehen mit Unfallfolgen und der Aufnahme von Verkehrsun-
fallen ist nach dem RdErl. v. 11.5.1998 (SMBI. NRW. 20510) , Aufgaben der Polizei bei StraBenver-
kehrsunfallen” zu verfahren.

4
Erhebung von Sicherheitsleistungen durch die Polizei

4.1
Allgemeines

Sind Personen, die im Geltungsbereich der Strafprozessordnung keinen festen Wohnsitz oder
Aufenthalt haben, einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit dringend verdachtig, kann die Polizei
nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen Sicherheitsleistungen erheben, um den Verfol-
gungsanspruch des Staates zu sichern.

Ist der Betroffene mit der Sicherheitsleistung einverstanden, ist nach 4.4.3 zu verfahren.

4.2
Ordnungswidrigkeiten
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Soll die Ordnungswidrigkeit mit einer GeldbuBe geahndet werden oder erklart sich der Betroffe-
ne bei einer geringfligigen Ordnungswidrigkeit mit einer Verwarnung unter Erhebung eines Ver-
warnungsgeldes nicht einverstanden, ist er nach seiner Bereitschaft zur Leistung einer Sicher-
heit und zur Bestellung eines Zustellungsbevollmachtigten zu befragen. Gibt er eine entspre-
chende Erklarung nicht ab, kann nach § 46 Abs. 1 OWiG i.V.m. § 132 StPO angeordnet werden,
dass er eine Sicherheit leistet und einen Zustellungsbevollmachtigten bestellt. Die Anordnung
dirfen gemaB § 46 OWiG i.V.m. § 132 Abs. 2 StPO nur der Richter, bei Gefahr im Verzug auch
die Verwaltungsbehorde i.S.d. § 36 OWIG oder die Polizeibeamten treffen, die Hilfsbeamte der
Staatsanwaltschaft sind (§ 152 GVG).

Gefahr im Verzug ist anzunehmen, wenn den Umstanden nach zu beflrchten ist, dass die An-
ordnung des Richters nicht rechtzeitig herbeigeflihrt werden kann, insbesondere wenn

- der Betroffene sich nur auf der Durchreise durch das Bundesgebiet befindet und
- der Richter nicht erreichbar oder
- der Betroffene nicht bereit ist, den Richter aufzusuchen.

Wegen der Schwierigkeiten, die mit der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im Ausland ver-
bunden sind, ist dem Betroffenen grundsatzlich noch an Ort und Stelle Gelegenheit zu geben,
sich zu der Beschuldigung zu auBern.

4.3
Straftaten

Fir die Erhebung einer Sicherheitsleistung gelten die Vorschriften unter Nummer 4.2 entspre-
chend. Zu den Kosten des Verfahrens gemaB Art. 6 Abs. 3 Buchstabe e) MRK gehdren allerdings
nicht die Auslagen fiir Dolmetscher und Ubersetzer, welche im Strafverfahren herangezogen
werden, um fir einen Beschuldigten, der die deutsche Sprache nicht versteht oder sich nicht in
ihr ausdricken kann, Erklarungen oder Schriftstlicke zu Ubertragen, auf deren Verstandnis er zu
seiner Verteidigung angewiesen ist.

Von einer Festnahme kann abgesehen werden, wenn

1. nicht damit zu rechnen ist, dass wegen der Tat eine Freiheitsstrafe verhangt oder eine frei-
heitsentziehende MaBregel der Besserung und Sicherung angeordnet wird,

2. der Beschuldigte eine angemessene Sicherheit fiir die zu erwartende Geldstrafe und die Kos-
ten des Verfahrens leistet und

3. der Beschuldigte eine im Bezirk des zustandigen Gerichts wohnende Person zum Empfang
von Zustellungen bevollmachtigt.

Die Entscheidung kann jede Polizeivollzugsbeamtin oder jeder Polizeivollzugsbeamte treffen.
Nummer 4.4. ist entsprechend anzuwenden. Die Polizeivollzugsbeamtin oder der Polizeivoll-
zugsbeamte soll den Beschuldigten festnehmen und die Entscheidung des Richters am Amtsge-
richt herbeiflihren, wenn Zweifel bestehen, ob die genannten Voraussetzungen vorliegen. Eben-
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so ist zu verfahren, wenn die Polizeivollzugsbeamtin oder der Polizeivollzugsbeamte sich nicht in
der Lage sieht, die H6he der Sicherheitsleistung zu bestimmen.

Weigert sich der Beschuldigte, die angeordnete Sicherheit zu leisten oder einen Zustellungsbe-
vollmachtigten zu benennen, so ist er vorlaufig festzunehmen und es ist gem. § 128 Abs. 1 StPO
die Entscheidung des Richters beim Amtsgericht herbeizufihren.

4.4
Hoéhe und Art der Sicherheitsleistung

4.4

Die Hohe der Sicherheitsleistung richtet sich nach der zu erwartenden Geldstrafe oder GeldbuBe
und den voraussichtlichen Kosten des Verfahrens. Anhaltspunkte flr die zu erwartende Geldbu-
Be geben der Tatbestandskatalog und der Regelkatalog der StA flir Betrage bei Sicherheitsleis-
tungen.

4.4.2

Zu den Kosten des Verfahrens gehoéren die Transaktionskosten gem. Anlage 1 Nr.1.6 und die
Auslagen fir Dolmetscher und Ubersetzer, da Art. 6 Abs. 3 Buchstabe e) der Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (MRK) nicht fir Ordnungswidrigkeiten gilt. So-
fern eine Ordnungswidrigkeit zusammen mit einer Straftat verfolgt wird, ist geman Nr. 4.3 von
der Erhebung einer Sicherheitsleistung fiir die Dolmetscher- und Ubersetzerkosten abzusehen.

4.4.3
Der als Sicherheitsleistung festgesetzte Geldbetrag ist grundsatzlich unbar in Euro bis zum Zah-
lungslimit der eingesetzten Karte, jedoch nicht tiber 5.100,- € zu verlangen.

Es ist jedoch zulassig,

- einen Reisescheck, der auf den festgesetzten Euro-Betrag oder auf einen dem Euro-Betrag et-
wa entsprechenden Betrag in auslandischer Wahrung ausgestellt ist, oder

- einen Kreditbrief der AIT (Alliance Internationale de Tourisme), der mindestens auf den festge-
setzten Euro-Betrag oder auf einen dem Euro-Betrag etwa entsprechenden Betrag in auslandi-
scher Wahrung lautet,

entgegenzunehmen.

4.4.4

Uber andere Arten der Sicherheitsleistung (z.B. Hinterlegung von Wertpapieren, Pfandbestel-
lung, Blirgschaft geeigneter Personen gemaB § 132 Abs. 1Satz 2i.V.m. § 116 a Abs. 1 StPO) ist
nach pflichtgemaBem Ermessen zu entscheiden. Dabei ist insbesondere zu prifen, ob anstelle
einer Sicherheit i.S.d. Nummer 4.4.3 der Zweck der MaBnahme auch durch eine angebotene an-
dere Art der Sicherheitsleistung erfillt werden kann.

4.4.5
Wenn auf andere Weise die Sicherheitsleistung nicht zu bekommen ist, kann ausnahmsweise
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auch Bargeld in Euro oder ein dem Euro-Betrag entsprechender Betrag in auslandischer Wah-
rung entgegengenommen werden.

4.4.6

Uber die Erhebung der Sicherheitsleistung ist eine Niederschrift gem. Vordruck ,Quittung/Nie-
derschrift liber eine Sicherheitsleistung” (Anlage 2) zu fertigen. Je eine Ausfertigung der Nieder-
schrift ist fur die Verfahrensakte, fur den Zustellungsbevollmachtigten, fur die Polizei sowie flr
den Betroffenen bestimmt.

4.4.7
Dem Betroffenen ist das Formular ,Hinweise/Belehrung zur Niederschrift Gber eine Sicherheits-
leistung” (Anlage 4) auszuhandigen.

4.4.8

Kann im Einzelfall keine Sicherheit erlangt und kein dem Betroffenen gehérender Gegenstand
gemaB Nummer 4.6 beschlagnahmt werden, ist ein entsprechender Vermerk in die Anzeige auf-
zunehmen. Das Ausflllen des Vordruckes ,Quittung/Niederschrift Uber eine Sicherheitsleistung”
(Anlage 2) eribrigt sich dann.

4.4.9

Kann oder will der Betroffene der Anordnung der Sicherheitsleistung nicht folgen, so kann ihm
bis zur Erbringung der Sicherheitsleistung die Weiterfahrt untersagt werden, jedoch hochstens
bis zu einer Dauer von 12 Stunden (§ 46 Abs.1 OWiG i.V. mit § 132 Abs.3 StPO).

4.4.10

In Ordnungswidrigkeitenverfahren (Nr. 4.2 ff.) sind die Uberweisung an die Kasse der fiir die
Ahndung zustindigen Ordnungsbehdrde und die Ubersendung des Vorgangs an die BuBgeld-
stelle unverziiglich zu veranlassen. Gleiches gilt fiir die Uberweisung an die Gerichtskasse in
Strafsachen (Nr.4.3 ff.). Es ist sicherzustellen, dass die Staatsanwaltschaft hierliber eine ent-
sprechende Information erhalt.

4.41M

Wird als Sicherheit Bargeld entgegen genommen (ggf. auch eine andere Art der Sicherheit), ist
es von der Polizei unverziglich der Kasse der fiir die Ahndung zustandigen Ordnungsbehérde
oder der zustandigen Gerichtskasse zuzuleiten. Die Niederschrift wird zum Vorgang gegeben.

4.5
Zustellungsbevollmachtigte Person

4.5.1

Neben der Sicherheitsleistung ist anzuordnen, dass der Betroffene eine im Bezirk des zustandi-
gen Gerichts (§ 68 OWiG) wohnende Person zum Empfang von Zustellungen bevollmachtigt.
Diese Anordnung unterbleibt, falls das Bundesamt fur Glterverkehr die zustandige Verwaltungs-
behodrde i.S.d. § 36 Abs. 1 Nr. 1 OWiG ist.

4.5.2
Die Anordnung, eine zustellungsbevollmachtigte Person zu benennen, ist auch dann zu treffen,
wenn im Einzelfall keine Sicherheitsleistung erlangt und kein dem Betroffenen gehérender Ge-

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 18/24



genstand beschlagnahmt werden kann. Name und Anschrift der zustellungsbevollmachtigten
Person werden dann in der Anzeige vermerkt.

4.5.3

Als Zustellungsbevollmachtigte kommen in Ordnungswidrigkeitenverfahren Angehdérige der Ver-
waltungsbehérde, im Ubrigen Rechtsanwilte, Vertreter von Automobilverbinden oder sonstige
geeignete Personen in Betracht. Die Polizeibehdrden haben im Einvernehmen mit den Verwal-
tungs- und Justizbehorden eine entsprechende Liste zu flhren.

4.5.4

Falls der Betroffene einen Rechtsanwalt als Zustellungsbevolimachtigten bestellen will, ist er dar-
auf hinzuweisen, dass er den Rechtsanwalt beauftragen muss und dass hierdurch fiir ihn Kosten
entstehen. FUr den Fall, dass der Rechtsanwalt den Auftrag nicht annimmt, ist vorsorglich eine
weitere zustellungsbevolimachtigte Person zu bestellen.

4.6
Beschlagnahme

4.6.1

Befolgt der Betroffene die Anordnung der Sicherheitsleistung nicht oder lehnt er es ab, eine zu-
stellungsbevolimachtigte Person zu bestellen, so kdnnen Sachen (auch Bargeld), die der Betrof-
fene mit sich fiihrt und die ihm gehoren, beschlagnahmt werden.

4.6.2

Bei der Entscheidung, welche Sachen zu beschlagnahmen sind, ist der Grundsatz der Verhaltnis-
maBigkeit zu beachten. Wiirde die Beschlagnahme eine unverhaltnismaBige Harte fur den Be-
troffenen zur Folge haben, ist von einer Beschlagnahme abzusehen.

Im Einzelnen gilt Folgendes:

Der Wert der beschlagnahmten Sachen soll nicht mehr als das Doppelte der geforderten Sicher-
heit betragen. Das Kraftfahrzeug des Betroffenen soll nicht beschlagnahmt werden, wenn ande-
re geeignete Gegenstande zur Verfligung stehen. Nicht beschlagnahmt werden sollen ferner Ge-
genstande, die wahrend der Beschlagnahme verderben oder erheblich an Wert verlieren kdnnen
oder deren Aufbewahrung, Pflege oder Erhaltung mit unverhaltnismaBig hohen Aufwendungen
oder Schwierigkeiten verbunden ist.

Nicht beschlagnahmt werden sollen Sachen, die gemaB § 811 ZPO L unpfandbar sind.

4.6.3

Uber die Beschlagnahme ist eine Niederschrift unter Benutzung des Vordruckes ,Quittung/Nie-
derschrift iber eine Sicherheitsleistung” (Anlage 2) aufzunehmen. Die Nummern 4.4.6 bis 4.4.9
gelten sinngeman.

5
Ermittlungsersuchen anderer Lander
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Die Polizei ist gem. § 161 Satz 2 StPO i.V.m. § 46 OWIG verpflichtet, Ermittlungen in Ordnungs-
widrigkeitenverfahren durchzufiihren. Eine Bagatellgrenze, unterhalb derer von Ermittlungen ab-
gesehen werden darf, gibt es nicht. Die unter Nr. 2 und 3 landesintern bestimmten Verfahrens-
ablaufe dirfen nicht gegeniiber Behorden anderer Lander geltend gemacht werden. Es ist nicht
Aufgabe der ersuchten Behorde, die eigene Tatigkeit von inhaltlichen Bewertungen abhangig zu
machen. Vielmehr kann davon ausgegangen werden, dass die ersuchende Behorde ihre Anfrage
mit Blick auf die Beweislage bereits selbst kritisch bewertet hat und die nach dem Pass- bzw.
Personalausweisgesetz erforderlichen Abwagungen durchgefihrt hat.

6
Vordrucke

Nicht in der Anlage aufgefiihrte Vordrucke sind dem jeweilig landesweit eingesetzten IT-Verfah-
ren zu entnehmen. Uber die dafiir vorgesehenen Eingabemasken sind die entsprechenden
Mussfelder auszufullen.

Vordrucke, die nicht elektronisch verflugbar sind, werden zentral beschafft.

Der jeweilige Halbjahresbedarf an Vordrucken ist zum 1.1. und zum 1.7. des Jahres unmittelbar
den Zentralen Polizeitechnischen Diensten NRW (ZPD NRW) mitzuteilen. Fehlanzeige ist erfor-
derlich.

7
Zahlungs- und Abrechnungsverfahren

Das Zahlungs- und Abrechnungsverfahren ist in der Anlage 1 ,Handlungsanweisung zum Zah-
lungs- und Abrechnungsverfahren” geregelt.

8
Aufbewahrung

Von jedem Vorgang ist ein Ausdruck zu den Akten zu nehmen.

Akten sind ein Jahr aufzubewahren, Einstellungsakten zwei Jahre. Die Aufbewahrungsfrist be-
ginnt mit dem Ende des Jahres, in dem die Akten abgeschlossen worden sind.

Die Papierbelege bei den elektronischen Zahlverfahren sind nach veranlasster Buchung der
Transaktionen (erfolgreicher Kassenschnitt und damit Buchung im Rechenzentrum des General-
unternehmers) fur die Dauer von 12 Monaten so vorzuhalten, dass sie auf Verlangen des Gene-
ralunternehmers im Original zur Verfigung gestellt werden kdnnten. Sie sind gem. § 71 Landes-
haushaltsordnung (LHO) fiir die Dauer von 5 Jahren bei der Abteilung VL aufzubewahren. Nach
Ablauf dieser Aufbewahrungsfrist sind die Belege zu vernichten.

Im elektronischen Zahlverfahren fur Sicherheitsleistungen/Haftbefehle sind die Terminal-ID und

die Belegnummer im Vorgang deutlich sichtbar festzuhalten, um eine Kontrolle des Zahlungsein-
gangs sowie eine eindeutige Zuordnung sicherzustellen. Besondere Dateien oder Listen zur Er-

kennung von Mehrfachtatern sind nicht zulassig. Unberlihrt bleiben Dateien oder Listen, die aus
kassentechnischen Griinden oder zur AktenerschlieBung geflihrt werden.
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9
Schlussbestimmungen

Im Interesse der Lesbarkeit und damit der Verstandlichkeit dieses Erlasses wird nur eine Sprach-
form verwandt, wenn der jeweilige Begriff in anzuwendenden Rechtsvorschriften in dieser Form
Ublich ist.

Der RdErl. ergeht im Einvernehmen mit dem Finanzministerium, dem Justizministerium und dem
Ministerium flr Verkehr, Energie und Landesplanung.

Der RdErl. tritt mit Wirkung vom 1.2.2004 in Kraft und mit Ablauf des 31.12.2008 auBer Kraft.

Der RAErl. vom 26.08.1980 (SMBI. NRW. 20510) und der RdErl. v. 1.10. 1987 (SMBI. NRW. 20510)
werden aufgehoben.

1) § 811
Unpfandbare Sachen

(1) Folgende Sachen sind der Pfandung nicht unterworfen:

1. Die dem persdnlichen Gebrauch oder dem Haushalt dienenden Sachen, insbesondere Klei-
dungsstlicke, Wasche, Betten, Haus- und Klichengerat, soweit der Schuldner ihrer zu einer sei-
ner Berufstatigkeit und seiner Verschuldung angemessenen, bescheidenen Lebens- und Haus-
haltsfiihrung bedarf; ferner Gartenhauser, Wohnlauben und ahnliche Wohnzwecken dienende
Einrichtungen, die der Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermdgen unterliegen und deren
der Schuldner oder seine Familie zur standigen Unterkunft bedarf;

2. Die fur den Schuldner, seine Familie und seine Hausangehdérigen, die ihm im Haushalt hel-
fen, auf vier Wochen erforderlichen Nahrungs-, Feuerungs- und Beleuchtungsmittel oder, soweit
fur diesen Zeitraum solche Vorrate nicht vorhanden und ihre Beschaffung auf anderem Wege
nicht gesichert ist, der zur Beschaffung erforderliche Geldbetrag;

3. Kleintiere in beschrankter Zahl sowie eine Milchkuh oder nach Wahl des Schuldners statt
einer solchen insgesamt zwei Schweine, Ziegen oder Schafe, wenn diese Tiere flir die Ernah-
rung des Schuldners, seiner Familie oder Hausangehdrigen, die ihm im Haushalt, in der Landwirt-
schaft oder im Gewerbe helfen, erforderlich sind; ferner die zur Fltterung und zur Streu auf vier
Wochen erforderlichen Vorrate oder, soweit solche Vorrate nicht vorhanden sind und ihre Be-
schaffung fir diesen Zeitraum auf anderem Wege nicht gesichert ist, der zu ihrer Beschaffung
erforderliche Geldbetrag;

4, Bei Personen, die Landwirtschaft betreiben, das zum Wirtschaftsbetrieb erforderliche Ge-
rat und Vieh nebst dem nétigen Diinger sowie die landwirtschaftlichen Erzeugnisse, soweit sie
zur Sicherung des Unterhalts des Schuldners, seiner Familie und seiner Arbeithehmer oder zur
Fortfihrung der Wirtschaft bis zur nachsten Ernte gleicher oder ahnlicher Erzeugnisse erforder-
lich sind;

4a. Bei Arbeitnehmern in landwirtschaftlichen Betrieben die ihnen als Verglitung gelieferten
Naturalien, soweit der Schuldner ihrer zu seinem und seiner Familie Unterhalt bedarf;
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S. Bei Personen, die aus ihrer kdrperlichen oder geistigen Arbeit oder sonstigen persénlichen
Leistungen ihren Erwerb ziehen, die zur Fortsetzung dieser Erwerbstatigkeit erforderlichen Ge-
genstande;

6. Bei den Witwen und minderjahrigen Erben der unter Nummer 5 bezeichneten Personen,
wenn sie die Erwerbstatigkeit fur ihre Rechnung durch einen Stellvertreter fortfiihren, die zur
FortfUhrung dieser Erwerbstatigkeit erforderlichen Gegenstande;

7. Dienstkleidungsstlicke sowie Dienstausristungsgegenstande, soweit sie zum Gebrauch
des Schuldners bestimmt sind, sowie bei Beamten, Geistlichen, Rechtsanwélten, Notaren, Arzten
und Hebammen die zur Austibung des Berufes erforderlichen Gegenstande einschlieBlich ange-
messener Kleidung;

8. Bei Personen, die wiederkehrende Einkiinfte der in den §§ 850 bis 850b bezeichneten Art
beziehen, ein Geldbetrag, der dem der Pfandung nicht unterworfenen Teil der Einklinfte fur die
Zeit von der Pfandung bis zu dem nachsten Zahlungstermin entspricht;

9. Die zum Betrieb einer Apotheke unentbehrlichen Gerate, GefaBe und Waren;

10. Die Blcher, die zum Gebrauch des Schuldners und seiner Familie in der Kirche oder Schule
oder einer sonstigen Unterrichtsanstalt oder bei der hauslichen Andacht bestimmt sind;

1. Die in Gebrauch genommenen Haushaltungs- und Geschaftsbicher, die Familienpapiere
sowie die Trauringe, Orden und Ehrenzeichen;

12. kinstliche GliedmaBen, Brillen und andere wegen kdrperlicher Gebrechen notwendige
Hilfsmittel, soweit diese Gegenstande zum Gebrauch des Schuldners und seiner Familie be-
stimmt sind;

13. Die zur unmittelbaren Verwendung fir die Bestattung bestimmten Gegenstande.
Anlage 1
Anlage 2
Anlage 3
Anlage 4
Anlage 5
Anlage 6
Anlage 7
Anlage 8
Anlage 9

Anlage 10
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http://dejure.org/gesetze/ZPO/850.html
http://dejure.org/gesetze/ZPO/850b.html

- MBI. NRW. 2004 S. 188
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https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2004-s188

Anlagen

Anlage 1 (Anlage 10)
URL zur Anlage [Anlage 10]

Anlage 2 (Anlage 02)
URL zur Anlage [Anlage 02]

Anlage 3 (Anlage 03)
URL zur Anlage [Anlage 03]

Anlage 4 (Anlage 04)
URL zur Anlage [Anlage 04]

Anlage 5 (Anlage 05)
URL zur Anlage [Anlage 05]

Anlage 6 (Anlage 06)
URL zur Anlage [Anlage 06]

Anlage 7 (Anlage 07)
URL zur Anlage [Anlage 07]

Anlage 8 (Anlage 08)
URL zur Anlage [Anlage 08]

Anlage 9 (Anlage 09)
URL zur Anlage [Anlage 09]

Anlage 10 (Anlage 01)
URL zur Anlage [Anlage 01]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Diisseldorf

24 /24


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/7437-1994-mbl_2004_8-1anl10.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/7437-1995-mbl_2004_8-1anl2.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/7437-1996-mbl_2004_8-1anl3.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/7437-1997-mbl_2004_8-1anl4.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/7437-1998-mbl_2004_8-1anl5.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/7437-1999-mbl_2004_8-1anl6.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/7437-2000-mbl_2004_8-1anl7.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/7437-2001-mbl_2004_8-1anl8.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/7437-2002-mbl_2004_8-1anl9.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/7437-26341-mbl_2004_8-1anlage1.pdf

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Verfolgung von Verkehrsverstößen durch die Polizei und Erhebung von Sicherheitsleistungen RdErl. d. Innenministeriums v. 27.1.2004 - 44.3 - 2510 

	Anlagen

